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Lehrpersonalverordnung
(Änderung vom 2. Februar 2022; Anpassung der Lohnkategorie
für Kindergartenlehrpersonen)

Der Regierungsrat beschliesst:

I. Die Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli 2000 wird geändert.

II. Die Verordnungsänderung tritt unter Vorbehalt der Genehmi-
gung der Änderung von § 14 sowie Anhang A der Lehrpersonalverord-
nung vom 19. Juli 2000 durch den Kantonsrat am 1. Januar 2023 in Kraft.
Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über die Inkraftsetzung erneut
entschieden.

III. Gegen die Verordnungsänderung sowie Dispositiv II Satz 1
kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Beschwerde erhoben werden.
Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung ent-
halten.

IV. Veröffentlichung dieses Beschlusses, der Verordnungsänderung
und der Begründung im Amtsblatt.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Die Staatsschreiberin:
Jacqueline Fehr Kathrin Arioli
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Lehrpersonalverordnung (LPVO)
(Änderung vom 2. Februar 2022)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli 2000 wird wie folgt geän-
dert:

Einreihung und
Lohnkategorien

§ 14. 1 Die Lehrpersonen werden aufgrund ihrer Unterrichtstätig-
keit in folgende Lohnkategorien gemäss Anhang eingereiht:
Kategorie I unverändert.
Kategorie II wird aufgehoben.
Kategorie III: a. Lehrpersonen in Regelklassen auf der Kindergarten-

stufe, 
b. Förderlehrpersonen auf der Kindergartenstufe ohne

Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik,
lit. a und b werden zu lit. c und d.
e. Förderlehrpersonen und Lehrpersonen in Einschu-

lungs- und Kleinklassen auf der Primarstufe ohne
Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik,

Kategorie IV: a. Lehrpersonen in Regel- und Aufnahmeklassen auf
der Sekundarstufe,

lit. b unverändert.
c. Förderlehrpersonen auf der Kindergartenstufe sowie

Förderlehrpersonen und Lehrpersonen in Einschu-
lungs- und Kleinklassen auf der Primarstufe mit Lehr-
diplom in Schulischer Heilpädagogik,

d. Förderlehrpersonen und Lehrpersonen in Kleinklas-
sen auf der Sekundarstufe ohne Lehrdiplom in Schu-
lischer Heilpädagogik,

Kategorie V: Förderlehrpersonen und Lehrpersonen in Kleinklassen
auf der Sekundarstufe mit Lehrdiplom in Schulischer
Heilpädagogik.

Abs. 2–4 unverändert.

Unterrichts-
tätigkeit in 
verschiedenen 
Kategorien

§ 15. Abs. 1 unverändert.
Abs. 2 wird aufgehoben.
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Einstufung§ 16. Abs. 1 unverändert.
2 Unterrichts-, Schulleitungs- und andere Berufstätigkeiten werden

ab dem vollendeten 23. (Kindergarten- und Primarstufe) oder dem voll-
endeten 24. Altersjahr (Sekundarstufe) gegen schriftlichen Nachweis
wie folgt angerechnet:
lit. a–c unverändert.

Abs. 3–5 unverändert.

Lohnanspruch 
bei Anstellun-
gen ohne Lehr-
diplom für die 
Volksschule

§ 16 a. Lehrpersonen ohne Lehrdiplom für die Volksschule erhal-
ten den monatlichen Lohn
lit. a unverändert.
b. zu 90% nach erfolgreichem Abschluss des Basisstudiums als Volks-

schullehrperson und positiver Beurteilung der Eignung,
lit. c unverändert.

Einreihung und 
Einstufung der 
Schulleitung

§ 29 d. Abs. 1 und 2 unverändert.
3 Tritt eine Schulleiterin oder ein Schulleiter neu in den Schuldienst

ein, wird sie oder er gemäss Abs. 1 eingereiht und nach § 16 eingestuft.
Verfügt sie oder er nicht über ein Lehrdiplom, wird die Berufstätigkeit
ab dem vollendeten 23. Altersjahr angerechnet.

Abs. 4 unverändert.
5 Die gemäss Abs. 2–4 festgelegte Einstufung wird erhöht, wenn die

Schulleiterin oder der Schulleiter über
a. ein Lehrdiplom für die Kindergarten- oder für die Primarstufe ver-

fügt: um eine Lohnstufe,
lit. b unverändert.

Lohnanspruch§ 31. Abs. 1–3 unverändert.
4 Wird ein Vikariat während insgesamt 16 Schulwochen ununter-

brochen an der gleichen Stelle geleistet, richtet das Volksschulamt auf
Antrag der Vikarin oder des Vikars oder der Gemeinde den monat-
lichen Lohn gemäss §§ 14–18 und 19 a aus. Der Antrag ist spätestens
innert sechs Monaten nach Abschluss des Vikariats zu stellen. Das
Volksschulamt kann den monatlichen Lohn für kürzere Einsätze be-
willigen. Vikarinnen und Vikare ohne Lehrdiplom für die Volksschule
erhalten den monatlichen Lohn
lit. a unverändert.
b. zu 90% nach erfolgreichem Abschluss des Basisstudiums als Volks-

schullehrperson und positiver Beurteilung der Eignung,
lit. c unverändert.

Abs. 5 unverändert.
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Anhang zur Lehrpersonalverordnung

A. Lohnskala (§§ 14–29 d)

Kategorie II wird aufgehoben.

Kategorien III–V unverändert.

C. Vikariate, Lektionenansatz

1 Vikarinnen und Vikare mit Lehrdiplom erhalten bei einem Ferien-
anspruch ab Beginn des Schuljahres, in dem sie das 21. Altersjahr voll-
enden, folgenden Lohn:

Anstellung Lohn pro Unterrichtslektion
in Franken

a. Lehrperson in Regelklassen auf der Kindergarten- 
stufe 93.12

b. Förderlehrperson auf der Kindergartenstufe
ohne Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik 90.97

c. Förderlehrperson auf der Kindergartenstufe
mit Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik 96.39

d. …
e. Lehrperson und Fachlehrperson

in Regelklassen auf der Primarstufe 90.97
f. Lehrperson und Fachlehrperson

in Aufnahmeklassen auf der Primarstufe 90.97
g. Förderlehrperson und Lehrperson ohne Lehr-

diplom in Schulischer Heilpädagogik sowie
Fachlehrpersonen in Einschulungs- und Klein-
klassen auf der Primarstufe 90.97

h. Förderlehrperson und Lehrperson in Ein-
schulungs- und Kleinklassen auf der Primarstufe
mit Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik 96.39

i. Lehrperson und Fachlehrperson in Regelklassen
auf der Sekundarstufe 96.39

j. Lehrperson und Fachlehrperson in Aufnahme-
klassen auf der Sekundarstufe 96.39



5

Anstellung Lohn pro Unterrichtslektion
in Franken

k. Förderlehrperson und Lehrperson ohne Lehr-
diplom in Schulischer Heilpädagogik sowie Fach-
lehrperson in Kleinklassen auf der Sekundarstufe 96.39

l. Förderlehrperson und Lehrperson in Kleinklassen
auf der Sekundarstufe mit Lehrdiplom
in Schulischer Heilpädagogik 103.15

2 Vikarinnen und Vikare ohne Lehrdiplom für die Volksschule er-
halten den Lektionenansatz gemäss Abs. 1
lit. a unverändert. 
b. zu 90% nach erfolgreichem Abschluss des Basisstudiums als Volks-

schullehrperson und positiver Beurteilung der Eignung,
lit. c unverändert.

Abs. 3 unverändert.

Begründung

A. Ausgangslage

Mit der Teilrevision des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule
vom 25. Oktober 1999 (PHG, LS 414.41) werden strengere Zulassungs-
voraussetzungen für die Studiengänge an der Pädagogischen Hochschule
Zürich (PHZH) festgelegt. Für die Zulassung zur ersten Studienstufe
für die Kindergarten- und Primarlehrerausbildung ist neu entweder eine
gymnasiale Maturität oder eine Fachmaturität pädagogischer Ausrich-
tung erforderlich. Unter bestimmten Voraussetzungen genügt auch eine
Berufsmaturität (vgl. Art. 24 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über
die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizeri-
schen Hochschulbereich [SR 414.20]).

Gleichzeitig wird auf den bisherigen Studiengang für die Ausbil-
dung der Kindergartenlehrpersonen verzichtet. Dieser wird vollstän-
dig durch den Studiengang Kindergarten-Unterstufe (KUst) ersetzt.
Der Abschluss KUst ist gleichwertig für Kindergarten- und Unterstu-
fenlehrpersonen; die Absolventinnen und Absolventen haben alle die
gleichen Qualifikationen und können sowohl im Kindergarten als auch
auf der Unterstufe unterrichten.
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Die Kindergartenlehrpersonen sind gegenwärtig eine Lohnklasse
tiefer als die Primarlehrpersonen in die Lohnkategorie II bzw. Lohn-
klasse 18 eingereiht. Der Unterschied zwischen der Einreihung der Lehr-
personen in Regel- und Aufnahmeklassen auf der Primarstufe (Lohn-
kategorie III) und der Lehrpersonen in Regelklassen Kindergarten
(Lohnkategorie II) gemäss § 14 der Lehrpersonalverordnung vom 19. Juli
2000 (LPVO, LS 412.311) ergibt sich im Rahmen der vereinfachten
Funktionsanalyse (VFA) aus der unterschiedlichen Bewertung des Krite-
riums 1 (K1-Wert), das die Anforderungen an Ausbildung und Erfah-
rung festlegt. So ist bisher die Maturität keine Voraussetzung für die
Zulassung zum Studiengang Kindergarten. Vielmehr genügt dafür der
anerkannte Abschluss einer Fachmittelschule oder einer dreijährigen
Handelsmittelschule bzw. einer Lehre mit eidgenössisch anerkannter
Berufsmaturität oder einer mindestens dreijährigen anerkannten Be-
rufsausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung (§ 6 Abs. 1 PHG).
Die Ausbildung ist zwar ein Bachelorlehrgang, kann aber aufgrund der
Zulassungsbestimmungen früher abgeschlossen werden. Ausserdem ver-
mittelt diese ausschliesslich Wissen zur Kindergartenstufe. Der Ab-
schluss berechtigt folglich auch ausschliesslich zum Unterricht auf der
Kindergartenstufe. 

B. Ziele und Umsetzung

Aufgrund der neuen Zulassungsbestimmungen und der Vereinheit-
lichung der Ausbildung mit dem Studiengang KUst gelten insgesamt
höhere Anforderungen an den Abschluss für Lehrpersonen, die am
Kindergarten unterrichten wollen. Die Lehrkräfte haben neu von Be-
ginn an ein stufenübergreifendes Verständnis für die Anforderungen
und Bedürfnisse im Zusammenhang mit den beiden Schulstufen und
dem für die Schülerinnen und Schüler wie auch die Eltern herausfor-
dernden Übergang von der Kindergartenstufe in die Primarstufe. Durch
die neue Ausbildung wird zudem eine bessere Vernetzung der beiden
Stufen und in Bezug auf die Umsetzung des Lehrplans 21 und der In-
terkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatori-
schen Schule (HarmoS-Konkordat, LS 410.31) sichergestellt.

Künftig verfügen alle ausgebildeten Lehrpersonen der Kindergar-
tenstufe mit dem Abschluss des Studiengangs KUst über einen gleichwer-
tigen Abschluss wie Lehrkräfte der Unterstufe der Primarstufe. Des-
halb ist eine Differenzierung der Lohnkategorien jener Lehrpersonen,
die sowohl an der Kindergartenstufe als auch an der Unterstufe der
Primarstufe unterrichten können, nicht mehr gerechtfertigt und aufzu-
heben. An den übrigen Anforderungen an die Funktion ändert sich
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nichts, weshalb die weiteren Kriterien der VFA (K2–K6) nicht überprüft,
sondern entsprechend den vormaligen Feststellungen des Verwaltungs-
gerichts übernommen werden (Urteil VB.2015.00802 vom 7. Septem-
ber 2016, E. 5 ff., und Urteil VK.96.00005 vom 3. Februar 1999, E. 14d).

Eine Anpassung und damit auch Anerkennung der neuen Ausbil-
dungsanforderungen und Qualifikationen, die mit dem neuen Studien-
gang KUst einhergehen, drängt sich auch im Hinblick auf die künftige
Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Zürich gegenüber anderen Kanto-
nen auf. In verschiedenen Kantonen (z.B. Schwyz, Luzern, Thurgau,
Schaffhausen und Bern) wurden oder werden die Löhne der Kinder-
gartenlehrpersonen bereits denjenigen der Primarlehrpersonen gleich-
gestellt. 

Die Vernehmlassung hat sodann ergeben, dass die Mehrheit der Be-
fragten wünscht, alle Kindergartenlehrpersonen in die gleiche Lohn-
klasse wie die Primarlehrpersonen, mithin in Lohnkategorie III bzw.
Lohnklasse 19 einzureihen und mit den Lehrpersonen der Primarstufe
gleichzustellen (siehe dazu nachstehend Abschnitt C).

Die Arbeitsbewertungen der Funktion der Kindergartenlehrperson
und der Förderlehrperson unter Berücksichtigung der veränderten Um-
stände und die sich daraus ergebenden Neueinreihungen erfolgten in
Zusammenarbeit mit dem kantonalen Personalamt. Zudem wurde die
Kommission für Richtpositionsbewertungen konsultiert. Diese äusserte
keine Vorbehalte zu den vorgesehenen Neueinreihungen und beschloss
im Nachgang zur Vernehmlassung, die Anpassung der Einreihung der
Kindergartenlehrpersonen in die Katgeorie III zu unterstützen.

Die Neuerungen machen eine Anpassung der LPVO bezüglich der
Einreihung der Föderlehrpersonen, der Kindergartenlehrpersonen sowie
der Entlöhnung der Vikarinnen und Vikare notwendig.

Anpassungen der LPVO bezüglich Lohn, Arbeitszeit und Tätig-
keitsbereiche müssen vom Kantonsrat genehmigt werden (§ 28 Abs. 2
Lehrpersonalgesetz [LPG, LS 412.31]). Entsprechend sind die Anpas-
sung von § 14 Abs. 1 und des Anhangs A der LPVO (Einreihung und
Lohnkategorien) durch den Kantonsrat zu genehmigen.

C. Ergebnis der Vernehmlassung

Mit Beschluss Nr. 822/2019 beauftragte der Regierungsrat die Bil-
dungsdirektion mit der Durchführung einer Vernehmlassung zur Ände-
rung der Lehrpersonalverordnung, insbesondere auch zur Überprüfung
der Einreihung der Kindergartenlehrpersonen. Die Vernehmlassung
zur LPVO wurde gleichzeitig mit der thematisch im Zusammenhang
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stehenden Änderung des PHG zwischen dem 26. September 2019 und
dem 31. Januar 2020 durchgeführt. 

Zur Stellungnahme eingeladen wurden alle im Kantonsrat vertre-
tenen politischen Parteien, die Direktionen des Regierungsrates, alle
Schulpflegen, das Departement Schule und Sport Winterthur und das
Schul- und Sportdepartement der Stadt Zürich, zehn Verbände des
Schulwesens, die PHZH, das Institut Unterstrass und die Hochschule
für Heilpädagogik Zürich. Insgesamt sind 109 Stellungnahmen einge-
gangen.

Der Vernehmlassungsvorschlag sah vor, Kindergartenlehrpersonen,
die den Studiengang KUst abgeschlossen haben, in die Lohnkategorie III
aufzunehmen. Lehrkräfte mit der bisherigen Ausbildung sollten in der
Lohnkategorie II bleiben, gleichzeitig sollte aber die Möglichkeit einer
Nachqualifikation zur Erreichung der Lohnkategorie III geschaffen wer-
den. 

In der Vernehmlassung sprach sich eine deutliche Mehrheit für die
Einreihung aller Kindergartenlehrpersonen in die Lohnkategorie III
aus. Vor allem die Lehrpersonenkonferenz der Volksschule und die
Verbände des Lehrpersonals, aber auch eine grosse Mehrheit der Schul-
pflegen fordern die Einreihung aller Lehrpersonen des Kindergartens
in die Lohnkategorie III. Dies aus Gründen der Attraktivitätssteige-
rung der Arbeit im Kindergarten, aus Gründen der Gleichbehandlung
aller Lehrpersonen auf der gleichen Schulstufe und aus Gründen der
Lohnsystematik (Lohn für Tätigkeit, nicht für Ausbildung). 

Die übrigen Änderungen wurden gutgeheissen. Ausdrücklich be-
grüsst wurden die vereinheitlichten Lohnkategorien, insbesondere die
Einstufung der Lehrpersonen mit Lehrdiplom in Schulischer Heilpäd-
agogik in Lohnkategorie IV. Ebenfalls bestätigt wurde der Wegfall der
Drittelsregelung bei Förderlehrpersonen, die sowohl im Kindergarten
als auch in der Primarschule unterrichten (vgl. § 15 Abs. 2 LPVO).

D. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 14. Einreihung und Lohnkategorien
Die Lohnkategorie II entfällt vollständig aufgrund der Neueinrei-

hung aller Kindergartenlehrpersonen unabhängig vom Diplom in die
Lohnkategorie III (siehe nachstehende Erläuterungen zu Lohnkate-
gorie III).

Lohnkategorie III, lit. a: Die Zulassungsvoraussetzungen sowie der
Umfang der Qualifikation der Kindergartenlehrpersonen ändern von
Gesetzes wegen und sind künftig mit jenen der Primarlehrkräfte iden-
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tisch. Eine Unterscheidung in der Lohneinreihung aufgrund tieferer
Anforderungen und geringeren Ausbildungsinhalts rechtfertigt sich da-
mit nicht mehr. Die Berücksichtigung des neuen Abschlusses KUst in
der vereinfachten Funktionsanalyse (K1, Ausbildung und Erfahrung)
ergab bei gleichbleibender Bewertung der übrigen Kriterien einen Ar-
beitswert, der zur Einreihung in der Lohnklasse 19 führt. Die Lehrkräfte
der Kindergartenstufe sind unter Berücksichtigung der neuen gesetz-
lichen Anforderungen deshalb in die Lohnkategorie III einzureihen.

Bei den Lehrpersonen der Primarstufe und des Kindergartens han-
delt es sich künftig um eine geschlossene Personalkategorie. Die An-
passung in der Lohnklasse soll für alle Kindergartenlehrpersonen, unab-
hängig vom erworbenen Abschluss, mit Inkrafttreten der entsprechenden
gesetzlichen Grundlage gelten. Die Kindergartenlehrpersonen, die nicht
den neuen Abschluss KUst mitbringen, profitieren von der Aufwertung
der Stelle, machen die geringere Ausbildungsqualifikation aber mit
mehrjähriger Berufserfahrung wett. Dieses Vorgehen entspricht der
allgemeinen bisherigen Praxis mit altrechtlichen seminaristischen Lehr-
personalausbildungen, die vor Gründung der Pädagogischen Hochschu-
len absolviert wurden. Sämtliche dieser Ausbildungen wurden und wer-
den vollumfänglich für eine Tätigkeit als Lehrperson anerkannt. Im
Sinne der Gleichbehandlung rechtfertigt sich eine entsprechende An-
gleichung auch für die Lehrpersonen mit Lehrdiplom für den Kinder-
garten.

Lohnkategorie III, lit. b: Die Förderlehrpersonen auf der Kinder-
gartenstufe ohne Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik werden neu
ebenfalls eine Lohnklasse höher in die Lohnkatgeorie III eingereiht.
Lohnkategorie II lit. b wird somit zur Lohnkategorie III lit. b.

Lohnkategorie III, lit. c, d und e: Aufgrund der höheren Einreihung
der Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe verschieben sich die bis-
herigen Funktionen um zwei Positionen nach unten. Die bisherige Lohn-
kategorie III lit. a wird zu lit. c; die bisherige lit. b wird zu lit. d und die
bisherige lit. c wird zu lit. e der gleichen Lohnkategorie. Inhaltlich gibt
es keine Änderungen.

Lohnkategorie IV, lit. c: Lehrpersonen in der Integrativen Förderung
auf der Kindergartenstufe mit einem Diplom in Schulischer Heilpäda-
gogik waren bisher in die Lohnkategorie III (lit. d) eingereiht. Sie wer-
den neu für die Tätigkeiten auf der Kindergarten- oder Primarstufe in
die Lohnkategorie IV eingereiht. Die bisherige Lohnkategorie III lit. d
wird damit in die Lohnkategorie IV lit. c integriert und die Bestimmung
entsprechend ergänzt. 
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Zu § 15. Unterrichtstätigkeit in verschiedenen Kategorien
Bisher erhielt eine Förderlehrperson auf der Primarstufe, die gleich-

zeitig auch auf der Kindergartenstufe unterrichtete, den höheren Lohn
der Primarstufe, sofern das Pensum auf der Kindergartenstufe weniger
als einen Drittel des gesamten Pensums ausmachte (sogenannte Drit-
telsregelung). Durch die Neueinreihung der Förderlehrpersonen mit
Lehrdiplom in Schulischer Heilpädagogik für die Tätigkeit sowohl auf der
Kindergarten- als auch auf der Primarstufe in die Lohnkategorie IV
bzw. ohne Diplom in die Lohnkategorie III erübrigt sich diese Rege-
lung. Abs. 2 wird daher aufgehoben.

Zu § 16. Einstufung
Die Berufserfahrung wird gemäss Abs. 2 bei der Einstufung be-

rücksichtigt. Das Studium KUst wird grundsätzlich ein Jahr später als
der bisherige Ausbildungsgang abgeschlossen. Neu werden deshalb Un-
terrichts-, Schulleitungs- und andere Berufstätigkeiten ab dem 23. und
nicht mehr ab dem 22. Altersjahr angerechnet. Bestehende Anstellungs-
verhältnisse von Lehrpersonen sind davon nicht betroffen. Bei einem
Wiedereinstieg führt die um ein Jahr reduzierte Anrechnung in der Regel
nicht zu einer Differenz bei der Lohneinstufung.

Zu § 16a. Lohnanspruch bei Anstellungen ohne Lehrdiplom für
die Volksschule

Die bisherige Marginalie verweist lediglich auf die gesetzliche Grund-
lage in § 7 Abs. 4 LPG. Sie bringt damit den tatsächlichen Anwendungs-
fall nicht hinreichend zum Ausdruck, weshalb sie zu präzisieren ist.

Da § 18 PHG mit Wirkung ab 1. März 2016 aufgehoben wurde, ist
die Verweisung auf diese Bestimmung in Abs. 1 lit. b wegzulassen. Ab-
solventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule, die das
Basisstudium als Volksschullehrperson erfolgreich abgeschlossen ha-
ben und deren Eignung positiv beurteilt worden ist, aufgrund einer
fehlenden Leistung (z.B. Fremdsprachenkompetenz) aber das Lehr-
diplom noch nicht erhalten haben, können für eine befristete Dauer
und zu 90% des Lohns bereits als Lehrperson angestellt werden.

Ist die Eignung fraglich und wird deshalb das Eignungsverfahren
von der Pädagogischen Hochschule zu einem späteren Zeitpunkt nach-
träglich wieder aufgenommen, ist ein Einsatz als Vikarin oder als Vikar
grundsätzlich nicht mehr vorgesehen. Sollte es dennoch dazu kommen,
wird der Lohn nur zu 80% ausgerichtet.

Zu § 29d. Einreihung und Einstufung der Schulleitung
Abs. 3 wird wie § 16 Abs. 2 angepasst. Es kann diesbezüglich auf die

vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.
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In Abs. 5 wird die Gleichstellung zwischen einer Lehrperson mit
einem Lehrdiplom für die Kindergarten- und Unterstufe der Primar-
stufe und einer Lehrperson mit einem Lehrdiplom für die Primarstufe
auch im Zusammenhang mit der Einstufungskorrektur bei den Schul-
leitenden übernommen.

Zu § 31. Lohnanspruch
Unterrichtet eine Vikarin oder ein Vikar über längere Zeit (in der

Regel ab 16 Wochen) ununterbrochen an derselben Stelle, muss sie
oder er faktisch dieselbe Arbeit wie eine festangestellte Lehrperson
leisten. Nach Abs. 4 kann ihr oder ihm in diesem Fall auch derselbe
Lohn wie bei einer Festanstellung als Lehrperson ausgerichtet werden.
Mit der Ergänzung «ununterbrochen» im Ingress von Abs. 4 werden
der Sachverhalt und die bestehende Praxis klarer umschrieben.

Nach heutigem Recht erhalten Vikarinnen und Vikare keine Ein-
malzulage (§ 19 Abs. 4 LPVO). Die Verweisung auf § 19 im Ingress von
Abs. 4 ist daher wegzulassen. Hingegen erhalten Vikarinnen und Vikare
mit dem Monatslohn dieselbe Verpflegungszulage wie eine festange-
stellte Lehrperson. Entsprechend ist die Verweisung auf § 19a aufzu-
nehmen.

Abs. 4 lit. b wird wie § 16a Abs. 1 lit. b angepasst. Es kann diesbe-
züglich auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.

Anhang zur Lehrpersonalverordnung
A. Lohnskala (§§ 14–29 d)
Aufgrund der Änderung von § 14 Abs. 1 wird die Lohnkategorie II

aufgehoben. 

Anhang C. Vikariate, Lektionenansatz
Die dargestellten Neueinreihungen (siehe Erläuterungen zu § 14)

sind auch für die Ansätze für Vikarinnen und Vikare zu berücksichti-
gen. Die Ansätze sind entsprechend anzupassen. 

Abs. 1 lit. a: Lehrpersonen in Regelklassen auf der Kindergarten-
stufe erhalten aufgrund der neuen Einreihung in die Lohnkategorie III
einen höheren Ansatz. Der Stundenansatz auf der Kindergartenstufe
liegt etwas höher als jener der Lehrpersonen in Regelklassen auf der
Primarstufe, weil zusätzlich pro Kindergartenklasse 0,02 Vollzeitein-
heiten gewährt werden (vgl. § 2d LPVO). Diese zusätzlichen Mittel wer-
den auch den Vikarinnen und Vikaren gewährt, deshalb liegt der An-
satz pro Lektion leicht höher.

Abs. 1 lit. b: Der Ansatz für die Förderlehrpersonen auf der Kin-
dergartenstufe ohne Diplom in Schulischer Heilpädagogik ist ebenfalls
der neuen Einreihung in Lohnkategorie III anzupassen.
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Abs. 1 lit. c: Förderlehrpersonen auf der Kindergartenstufe mit Lehr-
diplom in Schulischer Heilpädagogik sind neu in die Lohnkategorie IV
eingereiht. Entsprechend ist auch der Stundenansatz an die neue Ein-
reihung anzupasen. 

Abs. 1 lit. e–l: Die Ansätze für die übrigen Anstellungen sind un-
verändert. Die Anpassungen sind redaktioneller Natur.

Abs. 2 lit. b wird wie § 16a Abs. 1 lit. b angepasst. Es kann diesbe-
züglich auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.

E. Auswirkungen

1. Private

Kantonal angestellte Kindergartenlehrperson werden künftig gleich
entlöhnt wie Primarlehrpersonen. Ihr Lohn wird sich entsprechend bei
gleichbleibendem Beschäftigungsgrad erhöhen. Weitere Auswirkun-
gen auf Private hat die Vorlage nicht.

2. Gemeinden und Kanton

Die Gemeinden profitieren davon, dass Lehrpersonen mit einem
Diplom für den Kindergarten und die Unterstufe der Primarstufe auf
den ersten fünf Klassen der Volksschule flexibel eingesetzt werden
können (vgl. HarmoS-Konkordat). Die Anpassung der Entlöhnung für
Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe anerkennt nicht nur die zu-
sätzlichen Qualifikationen, sondern führt auch zu einer Attraktivitäts-
steigerung der Tätigkeiten auf Kindergartenstufe. Dies ist im Hinblick
auf immer wieder auftretende Engpässe beim Lehrpersonal und auf die
Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Zürich gegenüber anderen Kanto-
nen ein Vorteil. 

Die Mehrkosten für die höheren Löhne der Kindergartenlehrper-
sonen auf der Kindergartenstufe sowie für die Förderlehrpersonen auf
der Kindergartenstufe mit einem Diplom in Schulischer Heilpädagogik
betragen ungefähr 15,5 Mio. Franken (einschliesslich Sozialleistungen).
Der grösste Teil der Mehrkosten geht an die Regelklassen-Lehrperso-
nen (14,7 Mio. Franken). Die Mehrkosten für die Förderlehrpersonen
auf der Kindergartenstufe betragen nur 0,8 Mio. Franken, da ein Teil
der Förderlehrpersonen gestützt auf § 15 Abs. 2 LPVO bereits in der
höheren Lohnkategorie eingereiht ist. Die Mehrkosten für Vikariate
belaufen sich auf ungefähr 0,7 Mio. Franken. Keine Mehrkosten gibt es
bei den Schulleitenden und beim Gestaltungspool, da der Beschäfti-
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gungsumfang unverändert bleibt. Auch die Verpflegungszulage erfährt
keine Erhöhung.

Von den Mehrkosten von rund 16,2 Mio. Franken sind 20% durch
den Kanton (rund 3,2 Mio. Franken) und 80% durch die Gemeinden
(rund 13 Mio. Franken) zu tragen. Der Kantonsanteil an den Mehrkos-
ten ist im Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan 2023–2026 in
der Leistungsgruppe Nr. 7200, Volksschulen, neu einzustellen.

F. Regulierungsfolgeabschätzung

Es sind keine Unternehmen im Sinne des Gesetzes zur administra-
tiven Entlastung der Unternehmen vom 5. Januar 2009 (LS 930.1) bzw.
§ 5 der Verordnung zur administrativen Entlastung der Unternehmen
(LS 930.11) von der beantragten Gesetzesänderung betroffen. Eine Re-
gulierungsfolgeabschätzung ist daher nicht erforderlich.

G. Inkraftsetzung

Die Verordnungsänderung tritt unter Vorbehalt der Genehmigung
der Änderung von § 14 und Anhang A der LPVO durch den Kantonsrat
am 1. Januar 2023 in Kraft. Wird ein Rechtsmittel ergriffen, wird über
die Inkraftsetzung erneut entschieden.


